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Titel:
Beteiligung als Nachbargemeinde am Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 der 
Gemeinde Stolpe "Wohngebiet östlich der Reihe" im OT Stolpe in der Fassung 01-
2021

Amt / Bearbeiter
FD Bau / Zander

Datum:
06.05.2021

Status: öffentlich

Beschlussempfehlung:

Der Bauausschuss der Stadt Usedom beschließt, im Rahmen der Beteiligung als 
Nachbargemeinde aufgrund § 4 (2) BauGB, dem vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Stolpe "Wohngebiet östlich der Reihe" im OT Stolpe 
in der Fassung 01-2021zuzustimmen.
 

Sachverhalt:

Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 „Wohngebiet östlich der Reihe“ der Gemeinde Stolpe hat die 
Gemeinde Stolpe gemäß 
§ 4 (2) BauGB die Behörden, sonstige Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden 
deren Aufgabenprofil durch die Planung berührt wird, entsprechend zu unterrichten.
Detaillierte Aussagen zu Ziel, Zweck und Auswirkungen der Planung sind aus dem 
beigefügten

- Entwurf der Planzeichnung und Begründung zum Bebauungsplan Nr. 4 „Wohngebiet 
östlich der Reihe“ in der Fassung 01-2021

- Wasserrechtlicher Fachbeitrag
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Um eine Stellungnahme wird gebeten.


